Steuerliche und andere Initiativen der Bundesregierung


•
Gravierende Einschnitte für alle Steuerpflichtige geplant

Mit den Sparplänen von Union und SPD soll ein riesiges Haushaltsloch gestopft und mit einem Inves​titionsprogramm Anreize zur Ankurbelung der Binnenwirtschaft geschaffen werden. Dies wollen die Koalitionspartner über Ausgabenkürzungen und Mehreinnahmen durch die Beseitigung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, den Abbau von Steuervergünstigungen sowie die Erhöhung von Steuern erreichen, die letztendlich alle Bürger tragen müssen. Nach einem Blick in den Koalitionsvertrag und seriösen Pressemeldungen zufolge sind nachfolgende Änderungen geplant: 

Steuervergünstigungen: Die steuerliche Bemess​ungsgrundlage soll bereits ab dem 1.1.2006 durch Abschaffung von Ausnahmen erweitert werden. Hier wird der Koalitionsvertrag noch nicht ganz konkret. 

•
Eigenheimzulage: Die Abschaffung der Eigen-heimzulage zum 1.1.2006 ist hingegen beschlossene Sache. Die Eigenheimzulage kann demnach aller Voraussicht nach letztmalig für den Fall beantragt werden, dass der Anspruchsbe​rechtigte mit der Herstellung des Objekts vor dem 1.1.2006 begonnen hat, oder im Falle der Anschaffung der Wohnung, die dieser aufgrund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen Vertrages angeschafft hat. Im Herstellungsfalle wird das Datum des Bauantrags entscheidend sein.

•
Abschreibungsmöglichkeiten:  Um schnelle In​vestitionstätigkeit zu mobilisieren, sollen die Abschreibungsbedingungen entsprechend dem Stand vor dem Jahr 2000 – begrenzt bis 31.12.2007 –  wieder eingeführt werden.

•
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Seit dem Ver​anlagungszeitraum 2003 können Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen in Privathaushalten im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Dabei ermäßigt sich zzt. die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der geleisteten Aufwendungen, höchstens je Haushalt um 600 Euro pro Jahr. Ab dem Jahr 2006 sollen haushaltsnahe Dienstleistungen, private Aufwendungen für Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt und Kinderbetreuungskosten steuerlich mehr Berücksichtigung finden.

•
Kapitaleinkünfte/private Veräußerungsgeschäf​te/Spekulationsfrist: Die Besteuerung von Kapi-taleinkünften und von privaten Veräußerungsgeschäften bei Immobilien und Wertpapieren soll noch in dieser Legislaturperiode verschärft werden. Bei den privaten Veräußerungsgeschäften ist damit zu rechnen, dass die Spekulationsfrist komplett entfällt, sodass Gewinne aus solchen Geschäften immer steuerpflichtig werden. Während für Gewinne aus dem Verkauf von Aktien das Halbeinkünfteverfahren gilt, sollen Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien ab 1.1.2007 mit einem Steuersatz von 20 % belegt werden.

•
Arbeitszimmer: Aufwendungen für das Arbeitszimmer sollen steuerlich nur noch Berücksichtigung finden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet.  

•
Der Sparerfreibetrag wird nach den Planungen der Koalition von 1.370 Euro auf 750 Euro (mit Verdoppelung bei Ehegatten) gekürzt. 

•
Die Pendlerpauschale könnte bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern ganz wegfallen. 

•
Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird voraussichtlich auf 1.100 Euro angehoben werden. 

•
Reine Steuersparmodelle und Verlustzuweisungsgesellschaften wie Medien- oder Windkraftfonds sollen steuerlich keine Berücksichtigung mehr finden. Die Beschränkung soll nach ursprünglich widersprüchlichen Aussagen nun doch für solche Anlagen gelten, denen der Steuerpflichtige nach dem 10.11.2005 beigetreten ist.

•
Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit bleiben grundsätzlich in bestimmtem Umfang steuer- und sozialversicherungsfrei. Allerdings soll dies nur für einen Stundenlohn von bis zu 25 Euro gelten (vorher 50 Euro).

•
Auch die Abschaffung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, die Beseitigung der Steuerfreiheit für Sachbezüge in Form von Ver​mögensbeteiligungen, die Streichung der Freibeträge für Abfindungen bei Entlassungen für Heirats- und Geburtshilfen und für Berg​manns​prämien könnte erfolgen.
Umsatzsteuer:  Der Umsatzsteuersatz wird ab dem 1.1.2007 von 16 auf 19 % erhöht, der reduzierte Umsatzsteuersatz von 7 % bleibt nach derzeitigem Kenntnisstand unverändert.

Lohnnebenkosten: Die Arbeitslosenversicherung wird nach dem Willen der Koalitionspartner um zwei Prozentpunkte von 6,5 % auf 4,5 % gesenkt. Die Finanzierung erfolgt u. a. aus der Erhöhung der Umsatzsteuer. 

"Reichensteuer": Der Koalitionsvertrag sieht vor, ab dem 1.1.2007 den Spitzensteuersatz für Topverdiener um drei Punkte auf 45 % zu erhöhen. Der erhöhte Steuersatz kommt auf Einkommen ab 250.000 Euro für Ledige bzw. 500.000 Euro für Verheiratete zum Tragen. Von der Erhöhung des Steuersatzes sind jedoch gewerbliche Einkünfte ausgenommen. 

Unternehmenssteuerreform: Zum 1.1.2008 soll eine Reform der Unternehmensbesteuerung mit international wettbewerbsfähigen Steuersätzen in Kraft treten, die weitgehende Rechtsform- und Finanzierungsneutralität, aber auch Einschränkung von Gestaltungsmöglichkeiten anstrebt.

Erbschaft-/Schenkungsteuer: Hier ist damit zu rechnen, dass sich alle Vermögenswerte am gemeinen Wert orientieren werden, was eine erhebliche Erhöhung der Bemessungsgrundlage – insbesondere bei Grundstücksvermögen – bedeutet. 

Beim Generationenwech​sel im Unternehmen wird für jedes Jahr der Unternehmensfortführung durch den Erben bzw. Beschenkten zum Erhalt der Arbeitsplätze die auf das übertragene Unternehmen entfallende Erbschaft​steuerschuld reduziert. Sie entfällt ganz, wenn das Unternehmen min​destens zehn Jahre nach Übergabe fortgeführt wird.

Rentenversicherung: Die Planung sieht vor, ab dem 1.1.2007 den Rentenversicherungsbeitrag von 19,5 auf 19,9 % anzuheben. 

In Abhängigkeit vom Geburts​jahrgang soll schrittweise eine 2012 beginnende Anhebung der Regelal‑


tersgrenze auf 67 Jahre erfolgen und vollständig für den ersten Jahrgang bis spätestens 2035 abgeschlossen sein.

Kündigungsschutz: Auf der einen Seite soll die Möglichkeit gestrichen werden, Arbeitsverträge in den ersten 24 Monaten sachgrundlos zu befristen. Gleichzeitig können Arbeitgeber bei der Neueinstellung anstelle der gesetzlichen Regelwartezeit (Probezeit) von sechs Monaten mit dem Einzustellenden eine Wartezeit von bis zu 24 Monaten vereinbaren. 

Die Option entsteht auch bei einer erneuten Einstellung bei dem selben Arbeitgeber, wenn seit dem Ende des vorhergehenden Arbeitsvertrages mindestens sechs Monate vergangen sind. 

Für Existenzgründer bleibt die Möglichkeit erhalten, in den ersten vier Jahren nach ihrer Gründung Verträge mit sachgrundloser Befristung bis zu 48 Monaten abzuschließen.

Anmerkung: Die o.g. Aussagen die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landes führen sollen, müssen alle noch gesetzlich verankert werden. Inwieweit es zu allen Durchführungen kommt, kann an dieser Stelle nicht vorhergesehen werden. Sobald Gesetzesinitiativen konkret werden, werden wir Sie weiter informieren.

